
Wie hat „Schengen“ begonnen?
In den 1980er-Jahren zeigte sich,

dass zwar der freie Verkehr von Wa-
ren, Dienstleistungen und Kapital in
der Europäischen Gemeinschaft (EG)
durchaus erwünscht war, dass aller-
dings der freie Personenverkehr nicht
nur Politikern sondern auch den Bür-
gern so manche Probleme bereitete.
Durch den grenzenlosen Personen- und
Warenverkehr innerhalb der Gemein-
schaft sollten Reisen innerhalb der EG
nicht durch Grenzkontrollen behindert
werden. Den Anfang machten Deutsch-
land und Frankreich mit dem Saar-
brückener Abkommen: Am 13. Juli
1984 unterzeichneten Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl und Staatspräsident
Francois Mitterand eine Vereinbarung
zwischen Deutschland und Frankreich
zum Abbau der Grenzkontrollen. Ziel
war der Wegfall der Grenzkontrollen
nach Einführung ausgleichender Si-
cherheitsmaßnahmen. Ein knappes Jahr
später wurde mit der Unterzeichnung
des Schengener Übereinkommens der
Grundstein für einen europäischen
Raum ohne Binnengrenzen gesetzt.

Was ist das Schengener Überein-
kommen?

Es ist ein Übereinkommen zum
schrittweisen Abbau der Kontrollen an
den Binnengrenzen der Schengener
Mitgliedstaaten. Das Übereinkommen
(„Schengen I“) wurde am 14. Juni
1985 im luxemburgischen Weinort
Schengen von Belgien, Deutschland,
Frankreich, Luxemburg und den Nie-
derlanden unterzeichnet. Ziel war ein
einfacherer und schnellerer Personen-
und Warenverkehr und die Stärkung
der Zusammenarbeit zwischen Polizei-
und Zollbehörden. Im Übereinkommen
befinden sich noch keine konkreten
Regelungen. Diese wurden erst mit
dem Schengener Durchführungsübe-
reinkommen 1990 beschlossen.

Was ist das Schengener Durch-
führungsübereinkommen?

Das Schengener Durchführungsübe-
reinkommen (SDÜ), auch „Schengen
II“ genannt, wurde am 19. Juni 1990
beschlossen und ist nach dem Ratifika-
tionsverfahren und nach Einrichtung

des Schengener Informationssystems
(SIS) am 26. März 1995 Kraft getreten.
Unterzeichnerstaaten waren die Schen-
gen-Gründerstaaten Belgien, Deutsch-
land, Frankreich, Luxemburg und die
Niederlande sowie Spanien und Portu-
gal. Das SDÜ regelt die Zusammenar-
beit und die Ausgleichsmaßnahmen,
die mit der Abschaffung der Binnen-
grenzkontrollen verbunden sind, um ei-
nen einheitlichen Raum der Sicherheit
und des Rechts zu gewährleisten. Es
handelt sich unter anderem um Verein-
barungen zur polizeilichen Zusammen-
arbeit; die Einrichtung des SIS, die in-
tensive Überwachung der Außengren-
zen, einschließlich der See- und Flug-
häfen und Maßnahmen gegen die
grenzüberschreitende Kriminalität. Es
sind auch Regelungen zur vorüberge-
henden Wiedereinführung von Grenz-
kontrollen in Ausnahmefällen, z. B. bei
Gipfeltreffen und internationalen
Großveranstaltungen geschaffen wor-
den. 

Was versteht man unter dem
„Schengen-Aquis“?

Das ist der gesamte Schengen-
Rechtsbestand (Schengener Überein-
kommen, Schengener Durchführungs-
übereinkommen u. a.). Die Erfüllung
des Schengen-Aquis ist unter anderem
Voraussetzung für den Schengen-Bei-
tritt eines Landes.

Seit wann ist Österreich Schengen-
Mitglied?

Österreich hat bereits im Sommer
1993 um Gewährung des Schengen-
Beobachterstatus angesucht und ist im
Jahr darauf Beobachter geworden. Am
28. April 1995 hat Österreich in Brüs-
sel die Schengen-Verträge unterzeich-
net. Am 19. Februar 1997 wurde die
Ratifikationsurkunde hinterlegt, gefolgt
vom Beschluss des Exekutivausschus-
ses am 7. Oktober 1997. 

Das Schengen-Vertragswerk wurde
für Österreich mit 1. Dezember 1997
mit der Maßgabe in Kraft gesetzt, dass
der Abbau der Grenzkontrollen bis 31.
März 1998 an den Binnengrenzen be-
endet und mit 1. April 1998 die voll-
ständige Reisefreiheit zu den Schen-
genpartnern gegeben ist.

Welche Staaten gehören derzeit
dem Schengen-Raum an?

Derzeit nehmen folgende 15 Staaten
an Schengen teil: Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Island, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Portugal, Schweden und Spani-
en. 

Wann erfolgt die nächste Schengen-
Erweiterung?

Voraussichtlich Anfang 2008 wer-
den die Land- und Seegrenzen zu den
am 1. Mai 2004 beigetreteten EU-Mit-
gliedstaaten (außer Zypern) abgebaut
und die Schengengrenze zur Außen-
grenze dieser Länder verlagert. Die
Aufhebung der Kontrollen an den
Flughäfen wird nach derzeitiger Pla-
nung mit 29. März 2008 erfolgen. Vor-
aussetzung für die Aufhebung der
Grenzkontrollen ist das Erfüllen aller
Schengen-Sicherheitsstandards (darun-
ter eine effiziente Grenzkontrolle und
Grenzüberwachung) und die Teilnah-
me am Schengener Informationssys-
tem. Über die Schengen-Erweiterung
wird voraussichtlich im November
2007 entschieden. Dazu ist ein einstim-
miger Beschluss des Rats der Innen-
und Justizminister erforderlich. Bulga-
rien und Rumänien, die am 1. Jänner
2007 der EU beigetreten sind, haben
den Schengenevaluierungsprozess
noch vor sich und werden, wenn sie al-
le Vorausetzungen erfüllt haben,
Schengen voll beitreten. 

Was geschieht mit den Nicht-EU-
Staaten Schweiz und Liechtenstein?

Die Schweiz und das Fürstentum
Liechtenstein sollen „assoziierte“
Schengen-Staaten werden. Die
Schweiz will sich voraussichtlich ab
November 2008 voll an Schengen be-
teiligen. 

Wozu dient das Schengener Infor-
mationssystem?

Das Schengener Informationssystem
(SIS) ist die wichtigste Ausgleichs-
maßnahme im Schengener Vertrags-
werk nach der Abschaffung der Bin-
nengrenzkontrollen. Es handelt sich um
ein gemeinsames elektronisches Fahn-
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dungssystem, in dem gesuchte Perso-
nen und gestohlene Sachen im Schen-
gen-Raum zur Fahndung ausgeschrie-
ben werden. Das SIS zeigt an, ob und
warum eine Person oder eine Sache ge-
sucht wird, welche Maßnahmen einzu-
leiten sind und ob eine Person gewalt-
bereit oder bewaffnet ist. Zugriffsbe-
rechtigt sind die Sicherheitsbehörden
der Schengen-Länder. Das SIS besteht
aus der Datenbankzentrale in Frank-
reich (C-SIS) und einem Standort in je-
dem Teilnehmerstaat (N-SIS). Aus-
schreibungen im SIS gelten für alle
Schengen-Staaten und haben Vorrang
vor Interpol-Ausschreibungen. Im SIS
befinden sich mehr als 18 Millionen
Fahndungssätze.

Was bedeutet „Sirene“?
Das Wort „Sirene“ ist die Abkür-

zung für „Supplementary Information
Request at the National Entry“. Bei Si-
rene Österreich handelt es sich um die
österreichische Fahndungszentrale,
über die alle Informationen zu Fahn-
dungen im Schengener Informations-
system ausgetauscht werden. In jedem
Schengenstaat ist eine solche  Dienst-
stelle eingerichtet. Das österreichische
Sirene-Büro ist in der Abteilung 2 (in-
ternationale Polizeikooperation) des
Bundeskriminalamts eingerichtet. In
dieser Dienststelle sind  derzeit 30 Be-
dienstete tätig (Juristen, Kriminalbe-
amte und Vertragsbedienstete).  

Wann kommt das neue Schengener
Informationssystem? Angesichts der
Erweiterung der Europäischen Union

2004 und 2007 und der sich schnell
verändernden technischen Entwicklun-
gen wurde die Kommission vom Rat
beauftragt, einen Vorschlag für die
Entwicklung und Implementierung der
zweiten Generation des Schengener In-
formationssystems (SIS II) auszuarbei-
ten. SIS II wird neue technische Mög-
lichkeiten bieten, wie die Integration
des Europäischen Haftbefehls, die Ver-
wendung biometrischer Daten oder das
Verknüpfen von Fahndungsdaten. 

Die Inbetriebnahme des SIS II hat
sich verzögert und ist nun für Dezem-
ber 2008 geplant. Um die Schengen-
Erweiterung dennoch mit Anfang 2008
zu ermöglichen, wurde nach techni-
schen Anpassungen das bisherige Sys-
tem SIS 1+ unter dem Namen SIS-
one4ALL für die 2004 beigetretenen
Mitgliedsstaaten nutzbar gemacht. 

Was ändert sich für die österreichi-
sche Polizei nach der Schengen-Erwei-
terung?

Um Reisefreiheit und größtmögli-
che Sicherheit für die Bürger nach der
Schengen-Erweiterung gewährleisten
zu können, haben Experten des BMI
unter dem Motto „Schengen neu –
grenzen.los.sicher“ ein Sicherheitskon-
zept (Drei-Phasen-Modell) ausgearbei-
tet. 

Die an der derzeitigen Schengen-
Grenze Österreichs eingesetzten Poli-
zistinnen und Polizisten werden in der
ersten Phase weitgehend im grenzna-
hen Bereich bleiben. Statt der her-
kömmlichen Grenzkontrollen wird es
Grenzraumkontrollen geben. Damit

soll das Überwachungsniveau entlang
der Grenzen zu den Nachbarstaaten ge-
währleistet bleiben. An den Transitrou-
ten und in Ballungszentren wird es
Schwerpunktaktionen und weitere
Maßnahmen geben. Außerdem wird
die Sicherheitslage permanent beob-
achtet werden und gewährleistet, dass
eine anlassbezogene Wiederaufnahme
der Grenzkontrolle sofort möglich sein
wird. 

In der zweiten Phase – voraussicht-
lich ab Herbst 2008 – werden die Er-
kenntnisse aus der ersten Phase analy-
siert und Strategien entwickelt. Darauf
aufbauend wird ein Organisationskon-
zept erstellt, das in der dritten Phase ab
2009 schrittweise umgesetzt wird.

Welche zusätzlichen Begleitmaßnah-
men wird es anlässlich der Schengen-
Erweiterung geben?

Österreich wird mit der Slowakei,
Slowenien, Tschechien und Ungarn
Vereinbarungen für die Zusammenar-
beit vor, während und nach der Schen-
gen-Erweiterung abschließen. 

Basierend auf den in den letzten
Jahren geschaffenen Kooperations-
strukturen wird gemeinsam ein „Ope-
ratives Netzwerk Mitteleuropa“ aufge-
baut, in das auch andere Länder einge-
bunden werden sollen, darunter Bulga-
rien und Rumänien. Dabei geht es un-
ter anderem um den Ausbau und die
Vernetzung der Kontaktbüros, die Ver-
stärkung des gemischten Streifendiens-
tes im grenznahen Bereich, die Ab-
stimmung der Einsatzpläne und ge-
meinsame Schwerpunktaktionen. 
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Schengener Übereinkommen: Am 14. Juni 1985 im luxemburgischen Weinort Schengen von Belgien, Deutschland, Frankreich,
Luxemburg und den Niederlanden unterzeichnet. 


